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Teil II der Anlage A zum TV-H 

21.1 Ingenieurinnen und Ingenieure    

Vorbemerkung 
Unter „technischer Ausbildung“ ist eine abgeschlossene Hochschulbildung im Sinne 
der Nr. 11 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung zu verstehen, de-
ren Abschlusszeugnis zum Eintritt in die Laufbahn des gehobenen technischen Diens-
tes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene berechtigen. 
 

Entgeltgruppe 13 
1. Beschäftigte der Fallgruppe 2, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch das Maß der Ver-
antwortung erheblich aus der Fallgruppe 2 heraushebt. 
(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage nach Anlage E Abschnitt I Nr. 16.) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2 mit langjähriger prakti-
scher Erfahrung, 
deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 
durch künstlerische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 12 Fall-
gruppe 2 heraushebt. 
(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage nach Anlage E Abschnitt I Nr. 14.) 

3. Beschäftigte der Fallgruppe 4, 
deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch das Maß der Ver-
antwortung erheblich aus der Fallgruppe 4 heraushebt. 
(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage nach Anlage E Abschnitt I Nr. 16.) 

4. Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 4 mit langjähriger prakti-
scher Erfahrung, 
deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 
durch schöpferische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 12 Fall-
gruppe 4 heraushebt.  
(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage nach Anlage E Abschnitt I Nr. 14.) 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
 



Entgeltgruppe 12 
1.  Beschäftigte der Fallgruppe 2 mit langjähriger praktischer Erfahrung, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Schwie-
rigkeit und Bedeutung oder durch künstlerische oder Spezialaufgaben aus 
der Fallgruppe 2 heraushebt. 
(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage nach Anlage E Abschnitt I Nr. 14.) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1, 
deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 
10 Fallgruppe 1 heraushebt. 
(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage nach Anlage E Abschnitt I Nr. 14.) 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

3. Beschäftigte der Fallgruppe 4 mit langjähriger praktischer Erfahrung, 
deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Schwie-
rigkeit und Bedeutung oder durch schöpferische oder Spezialaufgaben 
aus der Fallgruppe 4 heraushebt.  
(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage nach Anlage E Abschnitt I Nr. 14.) 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

4. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2, 
deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 
10 Fallgruppe 2 heraushebt. 
(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage nach Anlage E Abschnitt I Nr. 14.) 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
 

Entgeltgruppe 11 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1,  

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Leistun-
gen aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt. 
(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage nach Anlage E Abschnitt I Nr. 14.) 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2, 
deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Leistun-
gen aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2 heraushebt. 
(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage nach Anlage E Abschnitt I Nr. 14.) 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 



 

Entgeltgruppe 10 
1.  Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung und entsprechender 

Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage nach Anlage E Abschnitt I Nr. 14.) 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

2. Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte mit tech-
nischer Ausbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage nach Anlage E Abschnitt I Nr. 14.) 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Protokollerklärungen: 
Nr. 1 Besonders schwierige Tätigkeiten und bedeutende Aufgaben 

im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z.B.: 
a) Ausführung von umfangreichen Vermessungen zur Fortführung 

oder Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters (Katasterver-
messungen) mit widersprüchlichen Unterlagen oder von um-
fangreichen Katastervermessungen, z.B. bei erhöhten Anforde-
rungen wegen unterschiedlicher Qualität der Ausgangskoordi-
naten; 

b) Absteckungen für umfangreiche Ingenieurbauten, z.B. Brü-
cken-, Hochstraßen-, Tunnelabsteckungen oder Absteckungen 
anderer vergleichbarer Verkehrsbauten, ggf. einschließlich der 
Vor- und Folgearbeiten; 

c) Vermessungen von Netzpunkten und Liegenschaftsobjekt-
punkten (Erkundung bzw. Erkundung und Messung) in engbe-
bauten Gebieten oder unter gleich schwierigen Verhältnissen; 

d) Ausführung oder Auswertung von Präzisionsvermessungen in 
übergeordneten Netzen des Lage-, Schwere- oder Höhenfest-
punktfeldes; 

e) Aufsichts- und Prüftätigkeit bei der Auswertung von Kataster-
vermessungen mit widersprüchlichen Unterlagen oder bei kar-
tografischen, nivellitischen, fotogrammetrischen, topografi-
schen oder trigonometrischen Arbeiten oder bei Bodenord-
nungsverfahren mit gleichem Schwierigkeitsgrad. (Das Fehlen 
der Aufsichtstätigkeit ist unerheblich, wenn den Beschäftigten 
besonders schwierige Prüfungen übertragen sind, z.B. Prüftä-



tigkeit zur Übernahme von Messungsschriften bei umfangrei-
chen Fortführungs- oder Neuvermessungen und Neubestim-
mung von Netzpunkten.); 

f) Aufsichts- und Prüftätigkeit bei der Prüfung fertiger Arbeitser-
gebnisse der Flurbereinigung, ggf. einschließlich der Herstel-
lung der Unterlagen für die Berichtigung des Grundbuches und 
der vermessungstechnischen Unterlagen für die Berichtigung 
des Liegenschaftskatasters, oder beim Ausbau der gemein-
schaftlichen Anlagen in allen Verfahren eines Flurbereinigungs-
amtes. (Bei größeren Flurbereinigungsämtern kann dieses 
Merkmal auch von mehreren Beschäftigten erfüllt werden.); 

g) Verantwortliche Ausführung der Arbeiten der Bodenordnung in 
Flurbereinigungsverfahren mit überdurchschnittlicher/m Kom-
plexität, Schwierigkeitsgrad und Verantwortung, mit hohem Pla-
nungsaufwand, erheblichen Landnutzungskonflikten, große 
Verfahrensgebiete, große Teilnehmerzahl u.ä.; 

h) Vermessungstechnische Auswertung von Bauleitplänen unter 
besonderen technischen Schwierigkeiten; 

i) Vermessungstechnische Auswertung von schwierigen Vermes-
sungen im Innendienst (umfangreiche Fortführungs-, Bau- und 
Sondervermessungen wie z.B. hydrographische Vermessun-
gen);  

j) Vermessungstechnische Auswertung zur Karten- oder Planher-
stellung und -fortführung durch technische Verfahren wie Luft-
bildvermessung, Laserscan, Radar, Sonar; 

k) Analyse, Selektion und Aufbereitung von Geofachdaten und 
ihre Kombination mit Geobasisdaten in Auskunfts- und Darstel-
lungssystemen, Bearbeitung spezieller Fachthematiken mit 
Raumbezug und Erstellung besonderer Datenausgaben in ana-
loger und digitaler Form; 

l) Konzeptionelle Arbeiten bei der Erstellung und Fortschreibung 
der Architektur von Geodateninfrastrukturen sowie die fachliche 
Beratung und Unterstützung von Stellen des Landes, der Kom-
munalverwaltungen und der Energieversorger; 

m) Entwicklung und Weiterentwicklung von komplexen IT-Verfah-
ren zur Anwendung und zentralen Datenhaltung der Geobasis-
daten des Liegenschaftskatasters, der Flurneuordnung und der 
Landesaufnahme. 

Nr. 2 Besondere Leistungen sind z.B. Aufstellung oder Prüfung von 
Entwürfen, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse oder 
besondere praktische Erfahrung oder künstlerische Begabung 
voraussetzt, sowie örtliche Leitung bzw. Mitwirkung bei der Lei-
tung von schwierigen Bauten und Bauabschnitten sowie deren 
Abrechnung. 

Nr. 3 Entsprechende Tätigkeiten sind z.B.: 



a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen nicht nur einfacher Art 
einschließlich Massen-, Kosten- und statischen Berechnungen 
und Verdingungsunterlagen, Bearbeitung der damit zusam-
menhängenden laufenden technischen Angelegenheiten – 
auch im technischen Rechnungswesen –, örtliche Leitung oder 
Mitwirkung bei der Leitung von Bauten und Bauabschnitten so-
wie deren Abrechnung; 

b) Ausführung besonders schwieriger Analysen, Schiedsanalysen 
oder selbständige Erledigung neuartiger Versuche nach kurzer 
Weisung in Versuchslaboratorien, Versuchsanstalten und Ver-
suchswerkstätten. 

Nr. 4 Entsprechende Tätigkeiten sind z.B.: 
- Ausführung oder Auswertung von trigonometrischen oder topo-

grafischen Messungen nach Lage und Höhe nicht nur einfacher 
Art, von Katastermessungen oder von bautechnischen Mes-
sungen nicht nur einfacher Art,  

- fotogrammetrische Auswertungen und Entzerrungen, 
- kartografische Entwurfs- und Fortführungsarbeiten. 
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